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1398.   
Schriftliche Anfrage von Rolf Kuhn betreffend Uetliberg, Ausnahmebewilligungen vom 
allgemeinen Fahrverbot  
Am 30. August 2006 reichte Gemeinderat Rolf Kuhn (SP) folgende Schriftliche Anfrage GR 
Nr. 2006/354 ein: 
Im Zusammenhang mit dem Motorfahrzeugverkehr auf dem Uetliberg, insbesondere auf der von und zum Hotel 
Uto-Kulm führenden Gratstrasse, bitte ich um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Trifft es zu, dass zur Zeit der Kanton allein zuständig ist für die Erteilung von Ausnahmebewilligungen zum 
Befahren der Gratstrasse, obschon diese auch über städtisches Gebiet geführt wird? 

2. Falls Frage 1 bejaht wird: 

- Aufgrund welcher konkreter Rechtstitel beansprucht der Kanton die ausschliessliche Kompetenz zur 
Erteilung der Ausnahmebewilligung vom allgemeinen Fahrverbot auf dem Uetliberg? 

- Welche gesetzlichen bzw. verwaltungsrechtlichen Schritte wären zu unternehmen im Hinblick auf eine 
Übertragung dieser Kompetenz auf die Gemeinden, auf deren Territorium die Uetlibergstrassen und –
wege verlaufen? 

Der Stadtrat beantwortet die Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja, die Zuständigkeit zur Erteilung von Ausnahmebewilligungen zum Befahren 
der Gratstrasse liegt beim Kanton. 

Zu Frage 2: Die Zuständigkeit des Kantons ergibt sich aus dem Regierungsratsbeschluss 
RRB Nr. 2832 vom 29. Juli 1981 in Verbindung mit RRB Nr. 285 vom 26. Januar 1983 (vgl. 
Beilage). 

Verwaltungsrechtlich müsste für eine Kompetenzübertragung auf die Gemeinden RRB 
Nr. 285/1983, der die Zuständigkeit des Kantons zur Bewilligungserteilung statuiert, revidiert 
werden. Das kann indes nicht losgelöst von den besonderen tatsächlichen bzw. geographi-
schen Gegebenheiten erfolgen: Die Gratstrasse führt auf ihrem Weg zum Uetliberg über das 
Gebiet mehrerer Gemeinden. Das auf dem Territorium der Stadt Zürich verlaufende Teilstück 
ist dabei mit Fahrzeugen lediglich über ausserstädtisches Gebiet zu erreichen. Eine Zufahrt 
zum Hotel Uto Kulm, die ausschliesslich über städtisches Gebiet führt, existiert nicht. Viel-
mehr handelt es sich bei dem fraglichen städtischen Teilstück um einen so genannten „ge-
fangenen Strassenabschnitt“.  

Zur Gewährleistung einer einheitlichen und praktikablen Zufahrtsregelung auf den Uetliberg 
ist ein koordiniertes Vorgehen der beteiligten Gemeinwesen daher unabdingbar und die gel-
tende Regelung unter der Schirmherrschaft des Kantons daher nach wie vor am sinnvollsten. 
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